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Normalerweise muss eine Woche vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladen
werden. Grundsätzlich bist du verpflichtet hin zu gehen, es sei denn es geht aus dienstlichen
Gründen nicht. Wenn du z.B. an dem Tag auf Fortbildung bist.

Wenn du private Gründe hast, aus denen du nicht hingehen kannst, wäre der korrekte Weg,
eine Freistellung zu erbitten. Hier musst du aber damit rechnen, dass das Gesuch abgelehnt
wird. Das kommt auf den Schulleiter an und erfahrungsgemäß auch darauf, wie du dich sonst
so im Dienst gibst.

Ansonsten kann man aus persönlichen Gründen bis zu fünf Tage vom Dienst fernbleiben ohne
eine AU vorlegen zu müssen.
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